
Bekanntmachung der Gemeinde Bösdorf 

über die öffentliche Auslegung der 6. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Gemeinde Bösdorf, Kreis Plön, für das Gebiet nördlich der Straße „Vorderster 

Kamp“ und westlich der Straße „Siedlung“ im Ortsteil Kleinmeinsdorf 

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Bösdorf am 08.12.2022 gebilligte und zur 

Auslegung beschlossene Entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) und die 

dazugehörige Begründung liegen vom 03.03.2023 bis 04.04.2023 einschließlich im Erdge-

schoss des Plöner Rathauses, Schloßberg 3-4, 24306 Plön während der Öffnungszeiten 

(Mo-Di 8-12 u. 14-16 Uhr, Do 8-12 u.14-18 Uhr, Fr 8-12 Uhr) öffentlich aus. 

Zu folgenden Themenfeldern sind umweltrelevante Informationen verfügbar: Biotopver-

bund, Schutzgut Pflanzen (Knicks, Ausgleichsmaßnahmen, Pflanzgebote), Schutzgut Tiere 

(Vögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Artenschutzmaßnahmen), Schutz-

gut Boden (Bodennutzung, Flächenversiegelung, Baugrund), Schutzgut Wasser (Nieder-

schlagswasser), Schutzgut Mensch (Lärm- und Geruchsimmissionen), Landschaftsbild.  

Folgende Unterlagen mit umweltrelevanten Informationen liegen aus:  

1. Umweltbericht zur Planung (mit Karten Bestand und Entwicklung) als Teil der Be-

gründung (IPP Ingenieurgesellschaft Possel u. Partner GmbH) 

2. Baugrundvorerkundung durch Schürfe, BV „Erschließung B-Plan Kleinmeinsdorf“ 

(Dipl.-Ing. Axel Kion – Büro für Baugrunderkundung & Geotechnik, Juni 2022) 

3. Faunistische Potenzialanalyse mit Artenschutzprüfung zum Bebauungsplan Nr. 16 

„Vorderster Kamp“, Gemeinde Bösdorf (BBS-Umwelt Biologen und Umweltplaner, 

August 2022)  

4. Brutrevierkontrolle (Wiesenschafstelze) im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 16 

„Vorderster Kamp“ in der Gemeinde Bösdorf (Dipl.-Biologe Björn Leupolt, Juni 

2022) 

5. Umweltrelevante Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung: 

a. Kreis Plön (24.08.2021) 

b. Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein (26.07.2021) 

c. Schleswig-Holstein Netz AG (14.07.2021) 

d. Naturschutzbund Deutschland e.V. (10.08.2021) 

e. Ordnungsamt – Feuerwehr (19.09.2021) 

f. Zweckverband Ostholstein (24.09.2021) 

g. Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein (30.07.2021) 

Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB 

auszulegenden Unterlagen im Internet unter der Adresse www.boesdorf-holstein.de einge-

stellt und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich.  

Der räumliche Geltungsbereich für die 6. Änderung des FNPs ist im nachfolgend abgedruck-

ten Übersichtsplan umrandet dargestellt. 

 

http://www.boesdorf-holstein.de/


Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen 

sowie die Unterlagen zu umweltrelevanten Informationen einsehen sowie Stellungnahmen 

schriftlich oder während der oben genannten Zeiten zur Niederschrift abgeben. Stellung-

nahmen können auch per E-Mail an daniela.schulz@ploen.de gesendet werden. Nicht frist-

gerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 6. Ände-

rung des FNPs unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und 

nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Änderung des FNPs 

nicht von Bedeutung ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 

1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB 

und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-

ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Infor-

mationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von 

Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, 

das mit ausliegt. 

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-

gesetzes ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-

gesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwen-

dungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 

geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

Bösdorf, den 21.02.2022 

Gemeinde Bösdorf  

Der Bürgermeister 

gez. Engelbert Unterhalt (L.S.) 

 


